Was wir von einer frauenfreundlichen Kommune erwarten

1. Die Kommune fördert aktiv die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen, indem sie ein bedarfsorientiertes Angebot an Kinderbetreuung (für unter- 3jährige, Ganztagesbetreuung in Wohnortnähe) bietet, Ganztagesschulen ausbaut  oder zumindest Angebote zur Nachmittagsbetreuung an Schulen bereitstellt und an allen Schulen lückenlos Kernzeitbetreuung gewährleistet.

2. Die Kommune bietet eine frauen- und familienfreundliche Infrastruktur:
Sie wird zum Ort der kurzen Wege mit Nahversorgungsangeboten in allen Ortsteilen, fördert Projekte wie Mehrgenerationenhäuser und fußgängerfreundlich. Sie hat sicher zugängliche, gut beleuchtete Parkhäuser und auch nachts ein Angebot an öffentlichem Personennahverkehr (Nachttaxi für Frauen, Nachtbus).

3. Die Kommune setzt Chancengleichheit in ihrer eigenen Verwaltung in allen Teilen um. Sie unternimmt Anstrengungen für einen paritätischen Frauenanteil auf allen Ebenen der Verwaltung, im Gemeinderat und in den sonstigen Entscheidungsgremien (Aufsichtsräte). Sie stellt einen Frauenförderplan auf, bietet Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und steigert auf der Führungsebene der Verwaltung den Frauenanteil. Sie achtet bei der Personalentwicklung auf die Aufstiegschancen von Frauen auch dann, wenn sie in Teilzeit beschäftigt sind oder wegen Kindererziehung eine Auszeit im Beruf nehmen.

4. Die Kommune verwendet in allen Satzungen, Verordnungen, Dokumenten etc. die männliche und weibliche Sprachform. 

5. Die Kommune bietet Hilfe bei sexualisierter Gewalt an, indem sie für Beratungseinrichtungen, Betreuung und Unterkunft schutzsuchender Mädchen und Frauen sowie deren Kinder die erforderlichen Mittel bereitstellt und aktiv ist in der Gewaltprävention. 

6. Die Kommune führt bei der Aufstellung des Haushalts das Konzept des Gender Budgeting ein, nach dem bei den Haushaltsberatungen die unterschiedlichen Auswirkungen der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben auf Frauen und Männer ermittelt werden. So lassen sich Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse offen legen, Prioritäten neu setzen, um einen geschlechtersensiblen und -gerechten Haushalt aufzustellen.

7. Die Kommune engagiert sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf.
Dazu gehören Beratungsangebote für erwerbslose Frauen, Weiterbildungsmöglichkeiten für Wiedereinsteigerinnen in den Beruf und die Unterstützung einer Teilzeitoffensive für Männer.

8. Die Kommune mit mehr als 8000 EinwohnerInnen hat eine hauptamtliche kommunale Frauenbeauftragte mit gesichertem Budget, die für die Belange der Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen der Lebens- und Arbeitswelt in der Gemeinde zuständig ist. Sie macht bei kommunalpolitischen Entscheidungen auf Frauenbelange aufmerksam, fördert eine frauenfreundliche Verwaltung, erarbeitet Informationsmaterial und führt Veranstaltungen durch, pflegt und vermittelt Kontakte zu Frauengruppen und -verbänden, gibt Hilfestellung für ratsuchende Frauen und Männer und vermittelt diese an entsprechende Beratungsinstitutionen.
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